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Text 

B e r a t u n g  u n d  Ab s t i mm u n g  

§ 15. (1) Die Beratungen und Abstimmungen der Vollversammlung und der Senate sind nicht 
öffentlich. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Beratung und die Abstimmung. Der Berichter gibt seine Stimme zuerst 
ab, die Mitberichter unmittelbar danach in der Reihenfolge, in der sie Bericht erstattet haben, der 
Vorsitzende, der sich an der Abstimmung gleich jedem anderen Mitglied zu beteiligen hat, zuletzt. 
Außerdem stimmen die dem Dienstrang nach älteren Mitglieder vor den jüngeren. Kein Mitglied darf die 
Abstimmung über die zur Beschlussfassung gestellte Frage verweigern, und zwar auch dann nicht, wenn 
es bei der Abstimmung über eine Vorfrage in der Minderheit geblieben ist. 

(3) Hat ein Antrag im Senat oder in der Vollversammlung mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich 
vereinigt, so gilt er, soweit das Gesetz nicht anderes vorschreibt, als beschlossen. Hat sich für keine 
Meinung die erforderliche Mehrheit ergeben, so ist die Umfrage zu wiederholen. Ergibt sich auch hiebei 
nicht die erforderliche Stimmenanzahl, so ist eine neuerliche Abstimmung vorzunehmen, bei der die 
Anträge nötigenfalls in mehrere Fragepunkte zu zerlegen sind. In der Vollversammlung gibt bei 
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) In Rechtssachen, in denen ein Strafsenat (§ 11 Abs. 1) oder ein Dreiersenat (§ 12 Abs. 1) 
entscheidet, kann der Vorsitzende/die Vorsitzende verfügen, dass die Beratung und Abstimmung nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten mit Mitteln der Telekommunikation durchgeführt wird oder dass 
die Beratung und Abstimmung abweichend von Abs. 2 durch Einholung der Zustimmung der anderen 
Mitglieder des Strafsenates bzw. des Dreiersenates im Umlaufweg ersetzt wird, wenn keines der 
Mitglieder des Strafsenates bzw. des Dreiersenates widerspricht. 

(5) Wenn ein Fünfersenat (§ 11 Abs. 1 bzw. § 12 Abs. 2) im Fall außergewöhnlicher Verhältnisse 
nicht innerhalb angemessener Frist zusammentreten kann, kann der Vorsitzende/die Vorsitzende in 
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Rechtssachen, in denen der Fünfersenat entscheidet, verfügen, dass die Beratung und Abstimmung nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten mit Mitteln der Telekommunikation durchgeführt wird, wenn 
nicht wenigstens drei Mitglieder des Fünfersenates widersprechen, oder dass die Beratung und 
Abstimmung abweichend von Abs. 2 durch Einholung der Zustimmung der anderen Mitglieder des 
Fünfersenates im Umlaufweg ersetzt wird, wenn keines der Mitglieder des Fünfersenates widerspricht. 

(6) Wenn ein verstärkter Senat (§ 13 Abs. 1) im Fall außergewöhnlicher Verhältnisse nicht innerhalb 
angemessener Frist zusammentreten kann, kann der Vorsitzende/die Vorsitzende in Rechtssachen, in 
denen der verstärkte Senat entscheidet, verfügen, dass die Beratung und Abstimmung nach Maßgabe der 
technischen Möglichkeiten mit Mitteln der Telekommunikation durchgeführt wird, wenn nicht 
wenigstens fünf Mitglieder des verstärkten Senates widersprechen, oder dass die Beratung und 
Abstimmung abweichend von Abs. 2 durch Einholung der Zustimmung der anderen Mitglieder des 
verstärkten Senates im Umlaufweg ersetzt wird, wenn keines der Mitglieder des verstärkten Senates 
widerspricht. 

(7) Wenn die Vollversammlung (§ 10 Abs. 1) im Fall außergewöhnlicher Verhältnisse nicht 
innerhalb angemessener Frist zusammentreten kann, kann der Vorsitzende/die Vorsitzende in den 
Angelegenheiten gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 bis 4 verfügen, dass die Beratung und Abstimmung nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten mit Mitteln der Telekommunikation durchgeführt wird oder dass 
die Beratung und Abstimmung abweichend von Abs. 2 durch Einholung der Zustimmung der anderen 
Mitglieder der Vollversammlung im Umlaufweg ersetzt wird, wenn nicht wenigstens ein Drittel der 
Mitglieder der Vollversammlung widerspricht. 

(8) Die näheren Regelungen werden in der Geschäftsordnung (§ 19) getroffen. 
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